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Leben im Wartsaal
«Foyer» nennen die Betreuer den Ort wo Ruth wartet: auf eine Gelegenheit, zu Bargeld  

zu kommen, auf die Nacht, wenn sich der Tag unendlich lang hinzieht, auf korrekt  

ausgestellte Papiere aus Afrika, damit sie ihren Verlobten und Landsmann heiraten kann,  

auf einen Ausweg aus der Sackgasse. 

Ein Daheim ist es nicht, dieses 

Foyer, eher der Vorraum eines  

eigenartigen Hotels, in dem die 

besten Gäste die sind, die bereits 

ausgecheckt haben. 

Ruth ist Nothilfeempfängerin. 

Vor drei Jahren musste sie ihr Zu-

hause in der Schweiz – die Woh-

nung, die sie mit zwei anderen 

jungen Frauen teilte – aufgeben 

und gegen ein Kajütenbett in ei-

nem kleinen Zimmer im «Sach-

abgabezentrum» tauschen. Seit 

über sechs Jahren ist Ruth in der 

Schweiz: «So gerne hätte ich ge-

arbeitet, etwas gelernt in dieser 

Zeit. Verstehen Sie, ich bin jung, 

ich möchte etwas tun, das ist 

doch nicht normal, einfach die 

Tage abzusitzen!» Dann berich-

tet Ruth davon, wie etliche Män-

ner und Frauen im «Centre» ihre 

«Marchandise» verkaufen: die ei-

nen bieten ihren Körper an (zum 

Marktpreis von Fr. 50.–), die an-

dern Drogen. Ruth will das nicht. 

Sie will eine Familie gründen und 

selbstbestimmt leben. Durch die 

Nothilfe fühlt sie sich entmün-

digt. «Viermal pro Woche ist der 

interne ‹Laden› offen, wo wir uns 

für je 6 Franken – so viel steht 

uns pro Tag zu – mit dem Nötigs-

ten eindecken können. Am Frei-

tag gibt es gleich 24 Franken. 

Dieser Einkauf muss aber auch 

bis zum folgenden Dienstag rei-

chen. Das Sortiment wechselt 

ständig, die Verkaufsdaten der 

Lebensmittel sind meistens abge-

laufen. Da wir kaum Gefriermög-

lichkeiten haben, muss ich sehr 

genau planen. Die Auswahl ist 

beschränkt, und meist ist es 

mühsam, ein Menü zusammen-

zustellen.» Am meisten graut 

Ruth vor ihren Tagen. Sie hat 

starke Regelblutungen und fin-

det im Laden des Foyers nicht die 

passenden Hygieneartikel.  

«Was ich dann tue? Nun, ich 

muss zu Bargeld kommen! Ich 

hatte auf der Flucht kein Geld 

bei mir und habe niemand, der 

mir Geld schicken könnte. Einen 

Teil des kleinen Lohnes meines 

Verlobten brauchen wir, um die 

Heiratspapiere zu beschaffen. Ich 

tausche Lebensmittel bei den 

Mitbewohnern gegen Geld ein. 

Ein paar Tage lang esse ich weni-

ger, kann aber selber die passen-

den Binden und Tampons kau-

fen.» Könnte man nicht 

zusammen mit anderen einkau-

fen, kochen und essen? - «Ja, 

manchmal tun wir das mit ande-

ren Afrikaneri nnen», meint Ruth, 

«aber eigentlich sind sich die ver-

schiedenen Kulturen im Foyer zu 

fremd. Es gibt keine gemeinsame 

Sprache.» 

Barbara Richiger

«Es gibt keine verbindliche Rege-

lung, wie hoch die Unterstü-

tzungsansätze für Essen und  

Hygiene sein müssen. (...) Bei An-

sätzen pro Person und pro Tag 

von Fr. 6.– (in den Sachabgabe-

zentren im Kanton BE und teil-

weise im von der ORS geführten 

Durchgangszentrum «Atlas» in 

Allschwil im Kanton BL), Fr. 4.20 

(in einigen Gemeinden in SG) be-

ziehungsweise Fr. 4.80 (Kanton 

SO) für Nahrung und Hygiene, ist 

die physische Integrität und  

damit ein menschenwürdiges  

Dasein nicht mehr gewährleistet. 

Muriel Trummer, Nothilfe für ab-

gewiesene Asylsuchende. Über-

blick zur Ausdehnung des Sozi-

alhhilfestopps, Schweizerische 

Flüchtlingshilfe, Bern, 2008.

«Dynamisierung» oder  

den Leuten das Leben 

schwer machen

Abgewiesene Asylsuchende  

landen, wenn sie nicht in ihr  

Herkunftsland zurückkehren oder 

hier untertauchen, in einem der 

Zentren für Nothilfe. Gerne wür-

den die Behörden ihnen das Le-

ben dort noch schwerer machen, 

als es ohnehin schon ist. Sie wür-

den für sie nämlich gerne die so-

genannte «Dynamisierung» an-

wenden. Dieses imposant 

klingende Wort bezeichnet eine 

wüste Sache. Es meint die Praxis, 

die Asylsuchenden nach wenigen 

Wochen immer wieder in eine 

andere Unterkunft für Nothilfe zu 

versetzen, damit ja nicht so etwas 

wie Vertrautheit mit einem Ort 

und den Menschen an diesem 

Ort entstehen kann.  

Abgewiesene Asylsuchende sol-

len auch hier ständig migrieren 

müssen und nicht etwa ans  

Hierbleiben denken.  

«Dynamisierung» – das Wort 

würde es verdienen, zum Unwort 

des Jahres erklärt zu werden – ist 

eine Technik des Wegekelns, eine 

besonders radikale Art von Mob-

bing. Die kantonalen Fremdenbe-

hörden sind allerdings nicht in 

der Lage, die «Dynamisierung» 

auch wirklich durchzuführen. Sie 

würden es gerne, nach dem Vor-

bild des Kantons Zürich, wo die 

abgewiesenen Asylsuchenden 

schon seit etlicher Zeit «dynam-

isiert» werden. Doch Platzproble-

me hindern sie daran. Die Zent-

ren für die Nothilfe müssen 

zurzeit auch für die neu ankom-

menden Asylsuchenden Unter-

kunft bieten. Zum Glück!

Jacob Schädelin
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Z’Vieri mit Beratung in Biel

Mitte Februar ist es möglich ge-

worden: Jeden Mittwoch zwi-

schen 14 und 17 Uhr gibt es den 

Treffpunkt mit Z’Vieri und Bera-

tung in Biel. Ein grosser Raum 

steht zur Verfügung, es gibt Kaf-

fee und Tee, auch einen kleinen 

Imbiss. Eine Freiwillige ist dort, 

bereit, sich auf Gespräche mit 

den BesucherInnen einzulassen.

Gedacht ist der Treff für alle, die 

ohne geregelten Aufenthalt in 

der Umgebung von Biel leben. Er 

bietet jenen Frauen und Män-

nern, die nun im Sachabgabe-

zentrum Lyss wohnen und dort 

Obdach und Nahrung erhalten, 

die Möglichkeit, ab und zu bis 

nach Biel zu gelangen. (Die Fahr-

kosten werden von den Trägerin-

nen des Z’Vieri-Treffs übernom-

men.) Wenig genug ist’s, was wir 

den Betroffenen bieten können – 

und doch viel: die Möglichkeit, 

mal andere Luft zu schnuppern, 

die Chance, die eigene Situation 

zusammen mit einer Beraterin zu 

reflektieren, die Erfahrung, dass 

es auch hier Menschen gibt, die 

sich in die Lage Papierloser einzu-

fühlen versuchen. In den ersten 

Wochen haben zur Mehrheit 

Männer aus Algerien diese Be-

gegnungsmöglichkeit genutzt. 

Sie waren froh um den kleinen 

Nothilfezustupf, den sie bei uns 

erhielten. Der berufliche Hinter-

grund dieser Männer ist sehr  

unterschiedlich: Vom Sprach-

lehrer reicht das Spektrum bis 

zum Maschineningenieur. Alle 

sind sie seit Jahren in der 

Schweiz, viele haben bereits 

Zwangsmassnahmen der Behör-

den erlebt – und alle können es 

sich schlechthin nicht vorstellen, 

eines Tages in ihr Herkunftsland 

zurück zu kehren. Faktisch sind 

sie Teil der Agg lomeration Biel – 

auch wenn sie offiziell nicht dazu 

gezählt werden. Wie sie sich Jahr 

um Jahr über die Runden brin-

gen, das bleibt ihr Geheimnis. 

Marianne Kilchenmann

Stellenleiterin der Beratungsstelle

Die Not an Hilfe
Als Praktikantin der Hochschule für Soziale Arbeit hilft Priska Fischer bei  

der Beratungsstelle für Sans-Papiers mit. Sie berichtet über ihre Erfahrungen und  

denkt über die Grenzen der Hilfe nach, die die Beratungsstelle leisten kann.

Seit nun fast einem Jahr habe ich 

bei der Berner Beratungsstelle für 

Sans-Papiers die Möglichkeit, 

den vom Sozialhilfestopp betrof-

fenen Menschen zu begegnen. 

Einige meiner Erfahrungen und 

Überlegungen möchte ich in den 

folgenden Zeilen wiedergeben. 

Mit der Implementierung des 

zweiten Sozialhilfestopps vom  

1. Januar 2008 hat sich die (Not)-

Lage nicht nur für Asylsuchende 

mit Nichteintretensentscheid 

(NEE), sondern auch für abge-

wiesene Asylsuchende beträcht-

lich verschärft. Betroffene wur-

den aufgefordert, ihre Sozial  

wohnungen, die sie zum Teil jah-

relang bewohnten, von einem 

Tag auf den andern zu verlassen. 

Einige von ihnen fanden ausser-

halb der amtlichen Nothilfestruk-

tur eine Möglichkeit zu über-

leben. Doch die meisten wurden 

in «Sachabgabezentren» in  

engen Mehrbettzimmern unter-

gebracht. Anstelle des bisher  

erhaltenen Sozialhilfegeldes,  

erhalten sie nun, je nach Kanton, 

Essenscoupons oder Lebensmit-

tel. Einige NothilfebezügerInnen 

beklagten sich über unausgewo-

gene, unzureichende Ernährung. 

Oft seien zu wenig Mittel für  

Toilettenartikel, Tampons, Win-

deln oder Verhütungsmittel vor-

handen. Da mit dem Stopp die 

vorherige Krankenkassen-

deckung weg fällt, werden  

kranke NothilfebezügerInnen oft 

einfach mit der kostengünstig-

sten Variante behandelt. Einige 

wenige können durch Gelegen-

heitsarbeiten in den Zentren ein 

paar Franken dazu verdienen. Ein 

Taschengeld für alle gibt es nicht. 

Bei denjenigen, die nicht auf ihre 

Bewegungsfreiheit verzichten 

wollen, häufen sich Schwarzfahr-

bussen an, mit denen sie sich 

nicht selten an unsere Beratungs-

stelle wenden. 

Doch die Kapazitäten der Berner 

Beratungsstelle sind beschränkt. 

Oft bräuchten diese Menschen 

Geld für Gerichtskosten, Ge-

suchsgebühren, Dokumentenbe-

schaffung oder für einen Kran-

kenkassenabschluss, doch dafür 

reicht das Budget der Beratungs-

stelle trotz Leistungsauftrages 

des SRK nicht. Selbst der kleine 

«Zustupf», den wir jedem Betrof-

fenen einmalig geben können, 

wird immer kleiner, da immer 

mehr Menschen diesen be-

schränkten Pot unter sich auf-

teilen müssen.

Nicht selten enden unsere  

Beratungsgespräche mit den 

Worten: «Es tut uns wirklich sehr 

leid, doch wir können nicht mehr 

geben.» «Ein Bettler nimmt das, 

was er bekommt», meinte dar-

auf ein Betroffener und liess 

mich in einem Gemisch von Ohn-

macht und Wut zurück.

Priska Fischer

Hochschule für Sozialarbeit HSA 

Bern
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Nachgetragen  

in eigener Sache

Die Berner Beratungsstelle für 

Sans-Papiers hat den Sozialpreis 

2007 der Stiftung AvenirSocial er-

halten. Aus der Laudatio: «Ein 

Angebot ist aufgebaut worden 

für die Probleme von besonders 

verletzlichen Menschen, die un-

terstützt werden in existenziellen 

Nöten, wenn sie keinen Zugang 

zu öffentlichen Hilfsangeboten 

haben und sich sonst nirgends 

hinwenden können.»

Achermann Christin:  

Berner Beratungsstelle für Sans-

Papiers: Evaluation der  

Pilotphase, Schweizerisches  

Forum für Migrations- und  

Bevölkerungsstudien, SFM, Neu-

enburg 2008.

Medien

Der Vorstand des Vereins hat sich 

an den Vernehmlassungen zu 

den geplanten Änderungen beim 

Eidgen. Asyl- und Ausländerge-

setz und zum «Kantonalen Ein-

führungsgesetz zum Asyl- und 

Ausländergesetz» beteiligt.

Einen kleinen Flyer im Format 

Kreditkarte in acht Sprachen kön-

nen Sie an alle Personen weiter-

geben, die Fragen zur Situation 

von Sans-Papiers haben. 

Bezug: Beratungsstelle,  

Eigerplatz 5, 3007 Bern

Neu gibt es das Bildungsmedium 

BODENLOS, bestehend aus den 

beiden Kurzfilmen  «The Kunst-

museum Basel Projection» 

(Krzysztof Wodiczko, 9 Min.) und 

«Sans-Papiers: Kinder und  

Jugendliche» (Nora Niederer, 15 

Min.) sowie aus einer Begleit-

broschüre. BODENLOS ist ideal 

für öffent liche Diskussionen und 

Aktionen, sowie als Unterlage im  

Schulunterricht. – Details:  

www.sans-papiers.ch;  

Bezug: Anlaufstelle für Sans-Pa-

piers, Rebgasse 1, 4058 Basel,  

basel@sans-papiers.ch

Zu den Bildern dieses Bulletins

«Sachabgabe»: Zweimal pro Wo-

che ist im Durchgangszentrum 

Lyss der hauseigene Laden geöff-

net. Esswaren und hygienische 

Artikel wechseln über den Tisch 

weg ihre Besitzer und werden 

vom individuellen Guthaben-Kon-

to abgebucht.

Vom humanitären Grundrecht zum 
Instrument der Abschreckung?
Artikel 12 der schweizerischen Bundesverfassung garantiert ein verfassungsmässiges  

«Recht auf Hilfe in Notlagen»: «Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist,  

für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel,  

die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.» 

Die Befriedigung der elementar-

sten menschlichen Bedürfnisse 

wie Nahrung, Kleider und Ob-

dach ist seit jeher Bedingung 

eines menschenwürdigen  

Daseins. Damit garantiert der 

Staat zwar nicht ein Mindest-

einkommen. Als Menschenrecht 

kann das «Recht auf Hilfe in Not-

lagen» aber nur dann zum Tra-

gen kommen, wenn nicht nur 

ausreichende Nahrung, Kleidung, 

menschenwürdige Unterkunft 

sowie eine Grundversorgung mit 

medizinischem Beistand und 

Pflege, sondern auch soziale Leis-

tungen wie eine minimale Inte-

gration in einer Gemeinschaft 

zum Schutz vor Verachtung, 

Erniedrigung und Ausstossung 

infolge äusserer Not als Elemente 

des vom Staat zu garantierenden 

«grundrechtlichen Existenzmini-

mums» anerkannt werden. Das 

ist heute im Prinzip ebenso unbe-

stritten, wie die Erkenntnis, dass 

Schutzbereich und Kerngehalt 

dieses Grundrechts zusammen-

fallen und dass es auf die Ur-

sachen der Bedürftigkeit an sich 

nicht ankommen darf. Als Men-

schenrecht schützt das «Recht 

auf Hilfe in Notlagen» auch Aus-

länderinnen und Ausländer, und 

zwar unabhängig davon, ob sie 

sich legal oder illegal in der 

Schweiz aufhalten. Das hat das 

Bundesgericht in seinem  

bekannten Solothurner Nothilfe-

urteil BGE 131 I 166 im März 

2005 unmissverständlich festge-

halten. An Personen, gegen die 

ein rechtskräftiger Wegweisungs-

entscheid vorliegt, werden nach 

der letzten Asylgesetzrevision be-

kanntlich keine Sozialleistungen 

mehr ausgerichtet. Ihnen bleibt 

somit nur noch der Schutz über 

Art. 12 BV. Das ist insofern prob-

lematisch, als die Kantone prak-

tisch zu einer Formalisierung der 

Anspruchsvoraussetzungen, des 

Verfahrens und der Bemessung 

der Nothilfe gezwungen werden, 

die dem Sinn und Zweck des ver-

fassungsmässigen Rechts auf 

 Hilfe in Notlagen eigentlich wi-

derspricht. Und besonders stos-

send wird das Ganze dann, wenn 

über entsprechende Gesuche die 

gleichen Behörden entscheiden 

sollen, die auch für fremdenpoli-

zeiliche Massnahmen zuständig 

sind. Es darf nicht sein, dass ille-

gal Anwesende wegen einer 

sachwidrigen Behörden-

organisation faktisch aus Angst 

auf ihre Ansprüche verzichten, 

denn damit wird der hehre 

Schutzzweck von Art. 12 BV ver-

eitelt.

Ulrich Zimmerli

em. Professor an der Universität 

Bern, ehem. Ständerat



Das Recht auf Immigration
Eine erfrischend grundsätzliche Studie. Deren Resultat: Ein liberal verfasster Staat sei  

nicht bloss dazu verpflichtet, bedrohten Menschen auf der Flucht Rechtsschutz oder Asyl  

zu gewähren, sondern habe auch die grundsätzliche Pflicht, Einwanderer aufzunehmen.

«Dürfen Menschen überhaupt an 

einer freien Einwanderung gehin-

dert werden? Und wie verträgt 

sich die Einschränkung der Frei-

heitsrechte von Einwanderern 

mit den Grundlagen des liberalen 

Rechtsstaates?» Wer so grundle-

gende Fragen stellt, kommt zu 

überraschenden Antworten,  

jedenfalls, wenn er sich bei sei-

ner Suche den Blick nicht von der 

Enge des Zeitgeists verstellen 

lässt. Mona fragt mit dem Philo-

sophen John Rawls nach dem, 

worauf sich unvoreingenomme-

ne Menschen als gerecht einigen 

würden, wenn sie die Grundsät-

ze ihres Zusammenlebens neu 

festlegen müssten. Sie würden, 

so lautet die Antwort, ein Recht 

auf Immigration als Grundfreiheit 

postulieren. 

Das heisst nicht, dass ein solches 

Recht nicht aus guten Gründen 

vorübergehend eingeschränkt 

werden dürfte. Allerdings bedarf 

dies einer strengen Begründung, 

ähnlich der, wie sie bei der Ein-

schränkung von Grundrechten 

erforderlich ist (vgl. BV Art. 36). 

Für solche zulässigen Einschrän-

kungen des Grundrechts auf Ein-

wanderung erarbeitet Mona des-

halb eine Reihe von Kriterien. 

(Denkbar sind Einschränkungen 

zum Schutz der eigenen Kultur, 

zum Schutz der politischen Ord-

nung und zum Schutz des Wohl-

fahrtsstaates.)

Obwohl die philosophischen Ar-

gumente für ein Recht auf Immi-

gration überzeugend sind, geht 

Mona nicht davon aus, dass die-

ses Recht von der Staatenwelt 

umgehend eingeführt wird. Er 

erachtet es aber als wichtig, im 

ideologisch so besetzten Gebiet 

der Einwanderung Hindernisse 

weggeräumt zu haben, die der 

Erkenntnis der Gerechtigkeit im 

Wege sind. Gerechtigkeit, so zei-

ge die Geschichte, brauche zwar 

immer Zeit, sich durchzusetzen. 

Das «Recht auf Einwanderung» 

sei in dieser Hinsicht (noch) ein 

Ideal. Doch weshalb sollte es sich 

nicht als Ideal «in den Köpfen 

festsetzen» und die künftige  

Gesetzgebung schon heute we-

nigstens mit beeinflussen? Die 

Richtung, in der weitere Schritte 

zu tun sind, sei jedenfalls vorge-

zeichnet, wenn einmal klar sei, 

dass «eine gerechte Immigrati-

onspolitik nur dann umfänglich 

zu verwirklichen» ist, «wenn wir 

das liberale Prinzip eines Rechts 

auf Immigration umsetzen.»

Benz H.R. Schär

Martino Mona: Das Recht auf 

Immigration. Rechtsphilosophi-

sche Begründung eines originä-

ren Rechts auf Einwanderung im 

liberalen Staat, Basler Studien zur 

Rechtswissenschaft, Verlag Hel-

bing und Lichtenhahn, Basel 

2007. (Die oben verwendeten  

Zitate: S. 422ff)

«Kein Kind ist illegal»

Verschiedene NGOs, darunter die 

Berner Beratungsstelle für Sans-

Papiers, haben vor einem Jahr 

den Verein «Für die Rechte illega-

lisierter Kinder» gegründet. Der 

Verein hat am Kinderrechtstag 

2008 die gesamtschweizerische 

Kampagne «Kein Kind ist illegal» 

gestartet.

Die Forderungen:

•	 	umfassende	Umsetzung	des	
Rechts auf Bildung, von der 

Vorschule bis zur Ausbildung 

an einer Mittelschule und dem 

Absolvieren einer Lehre

•	 	sofortiger	Stopp	der	Ausschaf-
fungshaft für Minderjährige

•	 	vereinfachte	Regularisierungs-
möglichkeiten für Kinder und 

ihre Familien

•	 	Respektierung	der	UN-Kinder-
rechtskonvention auch gegen-

über Kindern ohne geregelten 

Aufenthalts status

Die Kampagne hat ein Manifest 

lanciert, für welches Unterschrif-

ten gesammelt werden. Zugleich 

schreibt sie einen Plakat-Wettbe-

werb zum Thema «Sans-Papiers-

Kinder und -Jugendliche» aus. 

Teilnahmeberechtigt sind Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene, 

auch solche ohne Aufenthaltspa-

piere. Details: 

www.keinkindistillegal.ch und 

www.sans-papiers.ch

Einschulung 

Ein erster Erfolg: «Die durch-

schnittliche Anzahl Unterrichts-

stunden in der Grundschule liegt 

in der Schweiz bei ca. 38 Lektio-

nen. Die in den Nothilfezentren 

Aarwangen und Kappelen erteil-

ten Lektionen liegen weit unter 

diesem Durchschnitt und sind 

weder mit der Bundesverfassung 

noch mit der Kinderrechtskon-

vention zu vereinbaren.» (SFH/

Trummer, 2008, a.a.O.) 

Seit Anfang Mai 2009 gehen nun 

– nicht zuletzt auch dank unsern 

Bemühungen – zwei Buben im 

Nothilfezentrum Aarwangen in 

die lokale Regel schule! Sie sind 

mit ihren Eltern seit drei Jahren in 

den Nothilfestrukturen und konn-

ten im letzten Jahr wöchentlich 

zwischen 6 und 10 Stunden Un-

terricht in einer Spezialklasse be-

suchen. Hoffentlich wird die ent-

sprechende neue Verfügung der 

Erziehungsdirektion Bern bald 

veröffentlicht; dann wird der 

Weg geebnet sein, der die Ein-

schulung aller Kinder, auch derje-

nigen in der prekärsten Lage, er-

möglicht.


